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Mit der im Betreff genannten Mail wird über die Aufstellung der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Wenningstedt-Braderup informiert. Wesentliches Pla-
nungsziel ist, den Neubau eines Feuerwehrgebäudes planungsrechtlich abzusichern. Da-
für soll eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festge-
setzt werden. 
Das Plangebiet liegt östlich des Osterwegs und südlich des Grundstücks Osterweg Nr. 19, 
westlich der L 24 zwischen den östlichen Verlängerungen von Norder Wung und Süder 
Wung und umfasst ca. 0,4 ha. 
Der aktuelle Flächennutzungsplan stellt den Planbereich als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Reitplatz“ dar. Eine Anpassung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ist im Wege der Berichtigung vorgesehen. 
 
Zu dem Planungsvorhaben der Gemeinde Wenningstedt-Braderup wird auf der Grundlage 
der vorgelegten Planunterlagen aus landes- und regionalplanerischer Sicht wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich insbesondere aus dem Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, 
GVOBl. Schl.-H. 2021 Seite 1409) – LEP-Fortschreibung 2021 – sowie dem Regional-
plan für den Planungsraum V (Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747) – RPl V. Darüber hinaus 
sind die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2010 Kapi-
tel 4.5.1 (Windenergie an Land) vom 06.10.2020 (LEP-Teilfortschreibung-VO, GVOBl. 
Schl.-H. Seite 739) – LEP Wind – sowie die Teilaufstellung des Regionalplans für den Pla-
nungsraum I in Schleswig-Holstein Kapitel 5.8 (Windenergie an Land) vom 29.12.2020 
(Regionalplan I-Teilaufstellung-VO, GVOBl. Schl.-H. Seite 1082) – RPl Wind – maßgeb-
lich. 
 
Die Gemeinde Wenningstedt-Braderup liegt in einem Schwerpunktraum für Tourismus und 
Erholung gemäß Kapitel 4.7.1 Abs. 1 LEP-Fortschreibung 2021 bzw. in einem Ordnungs-
raum für Tourismus und Erholung gemäß Ziffer 4.1 Abs. 1 RPl V. Für die Insel Sylt ist zu 
beachten, dass die Siedlungstätigkeit nur innerhalb der in der Karte dargestellten Bauge-
bietsgrenzen vollzogen werden darf (vgl. Ziffer 4.1 Abs. 3 RPl V). Das Plangebiet liegt im 
Grenzbereich einer Baugebietsgrenze. Eine (wohn)bauliche Entwicklung dieser Fläche 
wurde bereits in einigen Planungsgesprächen thematisiert. Grundsätzliche Bedenken ge-
gen eine bauliche Entwicklung auf dieser Fläche bestehen nicht. Dennoch kommt den Er-
fordernissen des Vorrangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung gemäß Kapitel 
3.9 Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021 aufgrund der Lage im Grenzbereich der Baugebiets-
grenzen eine gesteigerte Bedeutung zu. Die Gemeinde hat daher, bevor sie neue, nicht 
erschlossene Bauflächen ausweist, aufzuzeigen, inwieweit sie noch vorhandene Flächen-
potenziale ausschöpfen können. Hierzu zählen alle Baugrundstücke im Geltungsbereich 
rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 BauGB, im Geltungsbereich von Bebauungs-
plänen, in denen Vorhaben nach § 33 BauGB zu beurteilen sind, sowie in Bereichen ge-
mäß § 34 BauGB. Innenentwicklung umfasst zudem die Nutzung von Brachflächen und 
leerstehenden Gebäuden sowie andere Nachverdichtungsmöglichkeiten. Im Geltungsbe-
reich wirksamer Flächennutzungspläne sind darüber hinaus Reserveflächen in städtebau-
lich integrierten Lagen zu überprüfen. 
Die Planunterlagen sind daher zunächst um eine nachvollziehbare Alternativenprüfung zu 
ergänzen.  




